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Gerichtshof der Europäischen Union PRESSEMITTEILUNG Nr. 128/15 Luxemburg, den 22. Oktober 2015



Urteil in der Rechtssache C-264/14 Skatteverket / David Hedqvist



Presse und Information



Der Umtausch konventioneller Währungen in Einheiten der virtuellen Währung „Bitcoin“ ist von der Mehrwertsteuer befreit



Nach der Mehrwertsteuerrichtlinie1 unterliegen Lieferungen von Gegenständen sowie Dienstleistungen, die ein Steuerpflichtiger als solcher im Gebiet eines Mitgliedstaats gegen Entgelt tätigt bzw. erbringt, der Mehrwertsteuer. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch u. a. die Umsätze von der Steuer befreien, die sich auf „Devisen, Banknoten und Münzen beziehen, die gesetzliches Zahlungsmittel sind“. David Hedqvist, ein schwedischer Staatsbürger, beabsichtigt die Erbringung von Dienstleistungen, die im Umtausch konventioneller Währungen in die virtuelle Währung „Bitcoin“ und umgekehrt bestehen. „Bitcoins“ sind eine virtuelle Währung, die im Internet für Zahlungen zwischen Privatpersonen sowie in bestimmten Internetshops, die diese Währung akzeptieren, verwendet wird. Die Nutzer können diese Währung auf der Grundlage eines Wechselkurses kaufen und verkaufen. Vor der Durchführung solcher Umsätze beantragte Herr Hedqvist beim schwedischen Steuerrechtsausschuss einen Vorbescheid, um in Erfahrung zu bringen, ob beim An- und Verkauf von „Bitcoin“-Einheiten Mehrwertsteuer zu entrichten ist. Nach Auffassung dieser Kommission sind „Bitcoins“ ein Zahlungsmittel, das wie gesetzliche Zahlungsmittel verwendet wird. Die von Herrn Hedqvist geplanten Umsätze müssten daher von der Mehrwertsteuer befreit werden. Das Skatteverk, die schwedische Steuerbehörde, hat gegen den Bescheid der Steuerrechtskommission beim Högsta förvaltningsdomstol (Oberstes Verwaltungsgericht, Schweden) Klage erhoben. Es macht geltend, dass die von Herrn Hedqvist geplanten Umsätze nicht unter die in der Mehrwertsteuerrichtlinie vorgesehenen Steuerbefreiungen fielen. Unter diesen Umständen hat der Högsta förvaltningsdomstol dem Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob solche Umsätze der Mehrwertsteuer unterliegen und, falls dies der Fall sein sollte, ob sie von dieser Steuer befreit sind. In seinem heutigen Urteil geht der Gerichtshof davon aus, dass Umsätze in Form des Umtauschs konventioneller Währungen in Einheiten der virtuellen Währung „Bitcoin“ (und umgekehrt) Dienstleistungen gegen Entgelt im Sinne der Richtlinie darstellen, da sie im Umtausch verschiedener Zahlungsmittel bestehen und ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der von Herrn Hedqvist erbrachten Dienstleistung und dem von ihm erhaltenen Gegenwert besteht, d. h. der Spanne, die durch die Differenz zwischen dem Preis, zu dem er die Währungen ankauft, und dem Preis, zu dem er sie seinen Kunden verkauft, gebildet wird. Der Gerichtshof ist ferner der Auffassung, dass diese Umsätze nach der Bestimmung, die sich auf Umsätze mit „Devisen, Banknoten und Münzen …, die gesetzliches Zahlungsmittel sind“ bezieht, von der Mehrwertsteuer befreit sind. Diese Bestimmung würde nämlich – im Hinblick auf den Zweck der Steuerbefreiung, der darin besteht, die Schwierigkeiten zu beseitigen, die im Rahmen der Besteuerung von Finanzgeschäften bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage und der Höhe der abzugsfähigen Mehrwertsteuer auftreten – einen Teil 1



Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S.1).
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ihrer Wirkungen verlieren, wenn Umsätze wie die von Herrn Hedqvist geplanten aus ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen würden. HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106
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Urteil 

04.04.2012 - Die BeeintrÃ¤chtigung von Art. 14 GG erfordere nicht per se eine enge Ausle- gung der Schrankenbestimmungen, dann der Bundesgerichtshof ...










 








Urteil 

04.04.2012 - Teile des Werkes "Meilensteile der Psychologie", ISBN 978.3-520-33401-5, ohne. Zustimmung der KlÃ¤gerin eiektronisch zu vervielfÃ¤itigen, ...










 








Urteil 

14.07.2011 - Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung ... Ablehnungsbescheid unter dem Datum 26. ... die Klage abzuweisen.










 








Urteil 

der Beigeladenen zu 1) bis 8) und 15) als Bereitschaftsärzte im Nachtdienst ..... dafür zu erhalten (LSG Berlin-Brandenburg, 20.03.2015, L 1 KR 105/13, NZS ...










 








URTEIL 

bezahlten Job suchten). Ãœber die TÃ¤tigkeiten von ..... nummer Perkovics in der WÃ¤sche verloren gegangen sei, habe er als â€žWink des. Schicksals" empfunden.










 








Urteil 

04.04.2012 - Die Lehren der in Bezug genommenen Personen wÃ¼rden nicht dargestellt, eine inhaltliche Auseinandersetzung finde nicht statt,'die Stu-.










 








Urteil - LSVD 

10.03.2008 - RA Stefan Weidner, 70176 Stuttgart wegen versuchter gefährlicher ... Justizsekretärin Müller als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle ...










 








aktuelles Urteil 

Angebote“ zu einem günstigen Festpreis angeboten werden, kann die Entscheidung über den Kauf ohne vorhergehende Beratung oder Planung durch einen ...










 








Urteil des Gerichtshofes 

14.01.2016 - (3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein ...










 








Urteil - Gustl Mollath 

08.08.2006 - Mann sein könnte, da dieser solche Kleidungsstücke getragen habe. ... wurden-auf die selbe Weise mit einem dünnen Gegenstand in die.










 








Ein GÃ¶ttliches Urteil 

10.01.2012 - Leute von Hums, Halam, Baghdad und Ã„gypten, Lybien, Jemen, alle Araber. Ein GÃ¶ttlicher. Befehl kam auf sie... Tunesien, Algerien, sogar Fez ...










 








das lissabon urteil pdf 

include : Dangerous Speech A Social History Of Blasphemy In Colonial Mexico, Dark Tower Rising. Vol 2, Day By Day With People Of The Bible Reflections For ...










 








das lissabon urteil pdf 

You are entirely free to find, use and download, so there is no cost at all. das lissabon urteil PDF may not make exciting reading, but das lissabon urteil is packed ...










 








Landesarbeitsgericht NÃ¼rnberg URTEIL 

16.05.2012 - Das Arbeitsgericht wies die Klage mit Endurteil vom 01.08.2011, das ... an den KlÃ¤ger gem. .... wÃ¼rde ich an den Wochenenden noch zu iâ€¦










 








Landgericht KÃ¶ln Urteil 

28 0 14/14. VerkÃ¼ndet am 16.09.2015. Landgericht KÃ¶ln. IM NAMEN DES VOLKES. Urteil. In dem Rechtsstreit. 1. der Frau . KlÃ¤gerin zu 1 ),. 2. des Herrn.










 








Das Urteil der GÃ¶tter 

hier vor meinem Laptop, der mir die vergangenen zwei Jahre ... me der Kreatur die eisige Stille, die einzig von ... Der Sturm hatte inzwischen so stark zugenom-.










 








Im Namen des Volkes URTEIL 

21.05.2014 - rechtsausÃ¼bung durch Verfahren, Organisation und Finanzierung, in: Isen- see/Kirchhof, HStR IX, 3. Aufl. 2011, Â§ 193 Rn. 22 ff.). Es entspricht der gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsge- richts, dass Grundrechtsschutz weit










 








das urteil des bundesverfassungsgerichts zur ... AWS 

DUDBZGV1S2R53-1 | PDF | 106 Page | 3,212 KB | 16 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Das Urteil Des. Bundesverfassungsgerichts Zur Gebuhrenfin










 








Urteil - Rechtsanwalt Hamburg - RA Tim O. Becker 

Rechtsanwalt Tim Oliver Becker, Rahlstedter StraÃŸe 73, 22149 Hamburg, Gz.: 545/09 wegen Forderung erlÃ¤sst das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 26 - ...










 








Urteil Amtsgericht KÃ¶ln - Wilde Beuger Solmecke 

Juli 2010 gegen 20:23:16 h bega'ngen wurde Das Gericht sieht aber keine ausreichende ... Singlecharts 19.07.2010â€œ festgestellt werden war. Das Gericht geht ...










 








Urteil im Volltext - Anwaltskanzlei FrÃ¶sner Stadler 

den Richter am Landgericht auf Grund der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 09.03.2012 .... (BGH, Urteil v. 1.10.1996, VI ZR 206/95, GRUR 1997, 125, 127f).










 








Urteil Amtsgericht KÃ¶ln - Wilde Beuger Solmecke 

auf die mÃ¼ndliche Verhandlung vom 02.07.2014 durch den Richter am Amtsgericht MÃ¼cher. -fÃ¼r Recht erkannt: 1.) Die Klage wird abgewiesen. 2.) Die Kosten ...










 








Urteil im Volltext - Anwaltskanzlei FrÃ¶sner Stadler 

Massenmedien ist aber insbesondere ein Arzt angewiesen, der Patienten mit besonders schwerwiegenden, lebensbedrohlichen Erkrankungen behandelt wie ...










 








Urteil - Rechtsanwalt Hamburg - RA Tim O. Becker 

23.08.2009 - erkennt das Amtsgericht Hamburg - Abteilung 36a - durch den Richter ... glÃ¤ubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in HÃ¶he von 110 % des zu.
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